Grundsätze der Berufsausbildung zum Fachangestellten

              in steuer- und wirtschaftsberatenden Berufen

   Ausbildungsbereitschaft                                                   Ausbildungsordnung 

   Motivation der potentiellen Auszubildenden                 Ausbildung in der Praxis 

   Gewinnung von Auszubildenden                                      Einarbeitung 

   Auswahl der Bewerber                                                      Anforderungsgerechte Ausbildung 

   Anforderungsprofil für den Auszubildenden                 Kontrolle der laufenden Ausbildung  

   Anforderungsprofil für den Arbeitsplatz                        Verknüpfung von Theor.  und Prakt. A.

   Bewerbungsschreiben                                                       Probezeit 

   Lebenslauf                                                                             Arbeitszeit 

   Zeugnisse                                                                              Vergütung 

   Vorstellungsgespräch                                                        Urlaub   

   Anforderung an die Ausbildung                                        Kündigung  

   Ausbildung in der Berufsschule                                       Ausbildungsdauer 

   Kontakte des Ausbilders mit der Berufsschule           Ruhepausen 

   Ausbildungsnachweis regelmäßig kontrollieren         Beendigung des Ausbildungsverhältnisses  

   Zwischenprüfung                                                                 Weiterarbeit nach Ende der Ausbildung 

   Kontrolle der schulischen Leistungen                                                              -

Ausbildungsbereitschaft

Der Bedarf an qualifizierten Mitarbeitern hält weiter an. Das war Anlaß,

verstärkt für den Ausbildungsberuf ,,Steuerfachgehilfe" zu werben.

Werbung allein aber reicht nicht aus. Tatsächlich ist -jedenfalls in West-

falen-Lippe - das Interesse am Ausbildungsberuf ,,Steuerfachgehilfe"

erkennbar gewachsen. Jedoch mehren sich zunehmend die Fälle, in

denen die Interessenten keinen Ausbildungsplatz finden. Das kann nur

darauf zurückzuführen sein, daß nicht dem Bedarf entsprechend genü-

gend Ausbildungsplätze bereitgestellt werden. Deshalb ist dem Berufs-

stand eine verstärkte Ausbildungsbereitschaft anzuraten.

Dabei verkennen wir nicht, daß die Ausbildungzeit- und kostenintensiv

ist. Nicht jeder Berufsangehörige wird diesen Aufwand auf sich nehmen.

Deshalb bitten wir in erster Linie die Inhaber größerer Praxen und

Steuerberatungsgesellschaften, die sich bisher noch nicht der Aus-

bildung angenommen haben, sich ihr verstärkt zu widmen, um auch

langfristig eine bedarfsgerechte, qualifizierte Mitarbeiterbesetzung

sicherzustellen.

Es darf weiterhin nicht übersehen werden, daß die Ausbildung des

Mitarbeiter-Nachwuchses in der eigenen Praxis nach Abschluß der

Ausbildungsmaßnahme erhebliche organisatorische Vorteile mit sich

bringt. Mitarbeiter ,,von außen" erfordern eine mehr oder minder lange

Einarbeitungsphase neben den übrigen Beurteilungsunsicherheiten der

Eignung eines in einer fremden Praxis Ausgebildeten.

Motivation der potentiellen Auszubildenden

Wer den ,,richtigen" Auszubildenden finden will, der muß sich Klarheit

darüber verschaffen, welche Motivation für die Wahl des Ausbildungs-

berufes ,,Steuerfachgehilfe" maßgebend ist. Neben den Aufstiegs-

chancen zum Steuerfachassistenten bis hin zum Steuerberater sind

selbstverständlich die Verdienstaussichten für die Berufswahlentschei-

dung maßgebend. Da im Berufsstand keine Tarifbindung besteht,

kommt der regelmäßigen Beobachtung der marktgerechten Vergütung

besondere Bedeutung zu.

Hinzu kommt die Vielfältigkeit des Aufgabenspektrums, das in kaum

einem anderen Ausbildungsberuf vergleichbar anzutreffen ist.

Mittlerweile ist festzustellen, daß dem Studium häufig eine Berufsaus-

bildung vorangestellt wird. Dies ist darauf zurückzuführen, daß eine

vorherige Ausbildung den Studienerfolg entscheidend begünstigt. Ins-

besondere für die Studienfächer Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft

und Rechtswissenschaften bietet sich eine vorherige Ausbildung

zum/zur Steuerfachgehilfen/in als ideale Grundausbildungsmaßnahme

an.

Bei langfristiger Personalplanung eröffnet sich hieraus die Möglichkeit,

den qualifizierten Mitarbeiter(Partner-)bedarf der Praxis zu sichern. Ein

positiv ausgerichtetes Ausbildungsumfeld motiviert den Auszubilden-

den in stärkerem Maße, auch nach Abschluß seiner Ausbildung in der

Praxis als qualifizierter Mitarbeiter zu verbleiben. Dabei stellt sich eine

tätige Mitarbeit während des Studiums von Fall zu Fall als für beide

Seiten hilfreich dar, dies insbesondere vor dem Hintergrund, daß der

Studierende damit den Praxisanschluß aufrecht erhält.

1. Gewinnung von Auszubildenden

Die sorgfältige Auswahl beginnt bereits mit der Berücksichtigung des

Einstellungstermins. Ausbildungsverträge sind in der Regel bis späte-

stens Ende August des jeweiligen Jahres abzuschließen. Wer auf quali-

fizierte Bewerbungen Wert legt, der sollte sein Ausbildungsangebot

rechtzeitig auf dem Stellenmarkt placieren. Mindestens 9 Monate vor

dem Ausbildungsbeginn sollte mit den Kontaktbemühungen begonnen

werden, um nicht auf einen weitestgehend abgeschöpften Markt zu

stoßen.

Der Verband unterstützt die Ausbildungsbemühungen seiner Mitglie-

der, in dem er an den allgemeinbildenden Schulen in Westfalen-Lippe

Informationen über den Steuerfachgehilfenberuf verteilt.

2. Auswahl der Bewerber

Eine erfolgreiche und alle Beteiligten zufriedenstellende Ausbildung

setzt eine sorgfältige Auswahl der Bewerber voraus. Um sowohl für den

Auszubildenden, aber auch für den Ausbilder spätere Enttäuschungen

soweit wie möglich auszuschließen, kann hierauf nicht eindringlich

genug hingewiesen werden.

Bei der Bewerberauswahl geht es darum, das Eignungsprofil des

Bewerbers mit dem beruflichen Anforderungsprofil zu vergleichen. Eig-

nung und Anforderungen sollten sich weitestgehend entsprechen.

Jeder Mensch hat bestimmte lnteressen, Fähigkeiten, Eigenschaften,

körperliche und gesundheitliche Merkmale. Unter dem Gesichtspunkt

der Bewerberauswahl ergibt sich daraus ein Eignungsprofil.

|----------------------------------------------------------------------------|

| Interessen    |  Fähigkeiten       |  Eigenschaften  |   körperliche/      |

| etwa für      |  wie etwa          |  wie etwa       |   gesundheitliche   |

|               |                    |                 |   Merkmale          |

|---------------|--------------------|-----------------|---------------------|

| Menschen      |  räumliches Vor-   | Freundlichkeit  |   Körpergröße       |

|               |  stellungsvermögen |                 |   und -gewicht      |

|---------------|--------------------|-----------------|---------------------|

| Vorstellungen |  Sprach-           | Gewissen-       |   Gehör, Gleich-    |

| und Ideen     |  beherrschung      | haftigkeit      |   gewichtssinn      |

|---------------|--------------------|-----------------|---------------------|

| Gegenstände   |  rechnerisches     | Bildung         |   Geschmackssinn,   |

|               |  Denken            |                 |   Geruchssinn       |

|---------------|--------------------|-----------------|---------------------|

| Daten         |  Ideenreichtum     | Offenheit       |   Hand- und         |

|               |                    |                 |   Fingergeschick    |

|---------------|--------------------|-----------------|---------------------|

|               |  Gedächtnis        | Gesprächs-      |   körperliche       |

|               |                    | bereitschaft    |   Belastbarkeit     |

|----------------------------------------------------------------------------|

Welche Eigenschaften und Befähigungen sind für den Erfolg in diesem

Beruf unverzichtbar? Allgemein werden von jedem Bewerber eine gute

Auffassungsgabe, solide mündliche und schriftliche Ausdrucksformen,

schließlich Interesse für den Umgang mit Menschen, Zahlen und

modernen Arbeitstechniken erwartet. Außerdem müssen sie über die

Fähigkeit des systematischen und abstrakten Denkens verfügen. Der

Umgang mit Gesetzestexten und Fachliteratur ist ebenso unerläßlich

wie die Bereitschaft, sich ständig fortzubilden. Daneben sind die Bereit-

schaft und die Fähigkeit, im Rahmen der gestellten Aufgaben weitest-

gehend selbständig zu arbeiten, erforderlich.

Person und Beruf passen um so eher zusammen, je mehr Übereinstim-

mung zwischen Eignungsprofil und beruflichen Anforderungen besteht.

Dabei sollte die ,,Meßlatte" aber nicht zu hoch angesetzt werden: Ange-

hende Auszubildende sind noch keine Fachleute.

Oft zeigen junge Menschen erst im Verlauf der Ausbildung Leistungs-

vermögen und Begabungen, die man beim Studium der Bewerbungs-

unterlagen oder bei der persönlichen Vorstellung nicht vermuten

würde. Viele Interessen, Fähigkeiten oder bestimmte Eigenschaften

sind vielleicht nur ansatzweise erkennbar und müssen erst ausgeprägt

werden.

Ein wichtiges Auswahlkriterium für den Ausbildungsberuf ,,Steuerfach-

gehilfe" ist der Schulabschluß. Die Erfahrungen haben gezeigt, daß der

Abschluß der Höheren Handelsschule oder das Abitur sich positiv auf

den Ausbildungserfolg auswirken. Dabei kommt nicht nur dem qualifi-

zierteren Schulabschluß eine große Bedeutung zu, sondern auch dem

höheren Lebensalter und damit der gereifteren Persönlichkeit dieses

Bewerberkreises.

Die richtige Auswahl können Sie nur treffen, wenn Sie sich ein mög-

lichst genaues und umfassendes Bild Ihrer Bewerber machen. Die

wichtigsten Entscheidungshilfen dazu sollen im folgenden vorgestellt

werden.

Anforderungsprofil für den Auszubildenden

Aufgrund von Umfragen läßt sich für den Auszubildenden folgendes

Anforderungsprofil aufstellen:

    sehr                              weniger

 wichtig           wichtig         wichtig

|----------|----------|----------|----------|

|          |          | OO       |          |  Fähigkeit zu planen

|          |          |          |          |  und zu organisieren

|----------|----------|----------|----------|

|          |     OO   |          |          |  Umstellungsfähigkeit

|          |          |          |          |  (wechselnde Aufgaben)

|----------|----------|----------|----------|

|          |      OO  |          |          |  Schriftliches

|          |          |          |          |  Ausdrucksvermögen

|----------|----- ----|----------|----------|

|          |   OO     |          |          |  Sprachliches

|          |          |          |          |  Ausdrucksvermögen

|----------|----------|----------|----------|

|          |OO        |          |          |  Rechnerische

|          |          |          |          |  Fähigkeiten

|----------|----------|----------|----------|

|          |          |  OO      |          |  Verhandlungs-

|          |          |          |          |  geschick

|----------|----------|----------|----------|

|  OO      |          |          |          |  Verschwiegenheit,

|          |          |          |          |  Taktgefühl

|--- ------|----------|----------|----------|

|  OO      |          |          |          |  Denken in Zusammen-

|          |          |          |          |  hängen

|----------|----------|----------|----------|

|          |  OO      |          |          |  Befähigkeit zum Umgang

|          |          |          |          |  mit Menschen

|----------|----------|----------|----------|

|          |  OO      |          |          |  Einfühlungsvermögen

|          |          |          |          |  in andere Menschen

|----------|----------|----------|----------|

|          |OO        |          |          |  Bereitschaft und Fähigkeit  

|          |          |          |          |  zu Teamarbeit

|----------|----------|----------|----------|

|          |       OO |          |          |  Akzeptieren von/Bereitschaft

|          |          |          |          |  zu Alleinarbeit

|----------|----------|----------|----------|

|          |   OO     |          |          |  Ertragen von Streß 

|          |          |          |          |  (Arbeitsspitzen)

|----------|----------|----------|----------|

|          |      OO  |          |          |  Gepflegtes

|          |          |          |          |  Äußeres

|----------|----------|----------|----------|
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Anforderungsprofil für den Arbeitsplatz

Für den Arbeitsplatz ergibt sich folgendes Anforderungsprofil

   sehr                         weniger

  wichtig        wichtig       wichtig

|----------|----------|----------|-----------|Textverarbeitung mit EDV 

|          |          OO         |           | 

|----------|----------|----------|-----------|Moderne Bürotechnik,

|          |      OO  |          |           |Bürokommunikation

|----------|----------|----------|-----------|Kaufmänn. Kenntnisse,

|         OO          |          |           |Rechnungswesen, Kalkulation

|----------|----------|----------|-----------|Steuern und Versicherungen

|    OO    |          |          |           |

|----------|----------|----------|-----------|Kundenberatung,-betreuung,

|          |      OO  |          |           |Gesprächsführung

|----------|----------|----------|-----------|Verkauf

|          |          |          |         OO|  

|----------|----------|----------|-----------|Werbung, Publik Relations

|          |          |          |         OO|  

|----------|----------|----------|-----------|Einkauf, Beschaffung

|          |          |          |         OO| 

|----------|----------|----------|-----------|Material- und Lagerwirtschaft

|          |          |          |       OO  |  

|----------|----------|----------|-----------|Personal- und Sozialwesen

|          |          |  OO      |           | 

|----------|----------|----------|-----------|Betriebliche Organisation,

|          |          |  OO      |           |Büroorganisation

|----------|----------|----------|-----------|Schreibmaschienenschreiben,

|          |          |       OO |           |Phonotypie, Stenografie

|----------|----------|----------|-----------|Schriftverkehr, Korrespondenz

|          |     OO   |          |           |  

|----------|----------|----------|-----------|REFA, Arbeitsstudium

|          |          |          |        OO |  

|----------|----------|----------|-----------|Fremdsprachen

|          |          |          |        OO |  

|----------|----------|----------|-----------|Arbeitssicherheit, Unfallverhütung

|          |          |          |     OO    |  

|----------|----------|----------|-----------|Umweltschutz

|          |          |          |     OO    |  

|----------|----------|----------|-----------|Mitarbeiterführung

|          |          |          OO          | 

|----------|----------|----------|-----------|Ausbildungsbefähigung

|          |          |      OO  |           |  

|----------|----------|----------|-----------|
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Bewerbungsschreiben

Das Bewerbungsschreiben gibt nach der äußeren Form und nach der

inhaltlichen Aussage einen ersten Eindruck vom Bewerber, zumindest in

puncto Sorgfalt und Interesse an der Ausbildungsstelle.

Im Bewerbungsschreiben sollte die subjektive Neigung des Bewerbers

zum Ausbildungsberuf überzeugend dargestellt sein; schablonenhafte

Formulierungen können diesen Zweck nicht erfüllen.

Lebenslauf

Der Lebenslauf hat naturgemäß bei jugendlichen Bewerbern weniger

Aussagewert als sonst üblich. Er enthält neben den persönlichen und

familiären Daten Angaben zur Schulausbildung und vielleicht weitere

Informationen zu besonderen Kenntnissen oder Hobbys. Ergänzt wird

der Lebenslauf durch ein Foto des Bewerbers bzw. der Bewerberin.

Zeugnisse

Die Bewerbungsunterlagen beinhalten in der Regel keine qualifizierten

Arbeitszeugnisse. Daher ist eine Beurteilung der fachlichen Leistungen

noch nicht möglich. Der Ausbilder ist daher insoweit ausschließlich auf

(Schul)Zeugnisse angewiesen. Zeugnisse und Schulnoten können

jedoch nie völlig objektiv sein. Sie sind bei verschiedenen Bewerbern

daher nur bedingt miteinander vergleichbar. Sie können aber Hinweise

geben, in welchen Bereichen Interessen und Fähigkeiten liegen. Des-

halb kann ein zu beachtender Anhaltspunkt für die Eignung eines Inter-

essenten auch seine Mathematik-Note (Kaufmännisches Rechnen)

sein. Sie läßt Rückschlüsse auf sein Zahlenverständnis zu. Interessen-

ten mit der Note ,,ausreichend" sind im Zweifel nicht die geeigneten

Bewerber für den Ausbildungsberuf ,,Steuerfachgehilfe".

Auch im Fach ,,Deutsch" sollten möglichst überdurchschniflliche

Leistungen nachweisbar sein.

Sehr wichtig ist weiterhin eine gute Beurteilung im Zeugniskopf (Arbeits-

verhalten/Sozialverhalten) und regelmäßige Teilnahme am Unterricht

(keine Verspätungen und keine unentschuldigten Fehlzeiten).

Über beruflichen Erfolg entscheiden aber nicht nur die schulischen

Leistungen, sondern vor allem Leistungsvermögen, Lernbereitschaft,

Einsatzfreude und praktische Begabung. Aus den Schulnoten allein läßt

sich das nicht ableiten.

Vorstellungsgespräch

Das Vorstellungsgespräch dient insbesondere dazu, dem Bewerber

Gelegenheit zu geben, sich überzeugend darzustellen.

Die an ihn gerichteten Fragen sollten ihm die Möglichkeit eröffnen, seine

Vorstellungen, Neigungen und seine Motivation mit hinreichender Über-

zeugung selbst zu vermitteln.

Insbesondere sollte dabei zum Ausdruck kommen, daß er über eine

positive Einstellung zu den berufsspezifischen Erfordernissen, z. B. das

Zahlenverständnis, die Fortbildungsbereitschaft, Kontakt mit Personen,

Verständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge, Sorgfalt im Umgang

mit fremden Angelegenheiten usw. verfügt.

Fragen Sie also nach den Beweggründen für die Bewerbung, z. B.:

O  Warum gerade dieser Ausbildungsberuf?

     (z.B. Angebot einer freien Stelle, gute Aufstiegschancen, gute Ver-

     dienstmöglichkeiten, Ansehen des Berufes, Bedürfnis zum selb-

     ständigen Arbeiten, Neigung, anderen zu helfen, Wunsch nach

     Teamarbeit, Interesse am Fachgebiet, Empfehlung von Eltern/Ver-

     wandten/Freunden)

O  Welcher Beruf käme sonst noch in Frage?

O  Warum halten Sie sich für diesen Beruf für geeignet?

O  Welche Vorstellungen haben Sie von diesem Beruf?

O  Welche Schulfächer waren besonders

     sympathisch/unsympathisch?

O  Was unternehmen Sie in der Freizeit?

O  Wie würden Sie zu Ihrem Arbeitsplatz kommen?

Andererseits ist auch der Berufsangehörige gehalten, den Bewerber mit

den für ihn wesentlichen Informationen auszustatten. Hierzu gehören

insbesondere grundsätzliche Ausführungen zum Berufsbild des Steuer-

fachgehilfen sowie Angaben über ausbildungspraktische Rahmen-

bedingungen (Ausbildungsplan, Ausbildungszeit, Vergütung, Praxis-

Organisation, Berufsschulunterricht, überbetriebliche Schulungsmaß-

nahmen u. a.). Insoweit verweisen wir auf die Berufsinformation Nr. 2

"Fachgehilfe in steuer- und wirtschaftsberatenden Berufen", heraus-

gegeben vom Deutschen Steuerberaterverband, die auch über unsere

Verbandsgeschäftsstelle angefordert werden kann.

Denken Sie daran, daß auch der Bewerber Fragen stellen möchte.

Typische Fragen des Bewerbers sind z. B.

O  Wie lange ist die Probezeit und die Ausbildung insgesamt?

O  Wie ist die Arbeitszeit geregelt?

O  Wie hoch ist die Ausbildungsvergütung?

O  Wieviel Urlaub steht mir zu?

O  Ist nach der Ausbildung eine Weiterbeschäftigung möglich?

O  Welche Möglichkeiten der Weiterbildung gibt es nach Abschluß der

     Ausbildung?

Um den zeitlichen Aufwand für das Vorstellungsgespräch in Grenzen zu

halten und gleichzeitig eine hohe Aussagekraft zu erzielen, empfiehlt es

sich, den Ablauf vorher zu planen. Dazu helfen die Durchsicht der betref-

fenden Bewerbungsunterlagen vor dem Gespräch ebenso wie Vorüber-

legungen zum Gesprächsablauf und zu den Fragen, die Sie stellen

wollen. Und so könnte ein Vorstellungsgespräch verlaufen:

O  Begrüßung und einleitende Worte

O  Fragen zur Bewerbung und zur Berufswahl

O  Fragen zur Schule

O  persönlicher und familiärer Hintergrund

O  Informationen über die Praxis

O  Informationen über den Ausbildungsberuf und seine Anforderungen

O  Fragen des Bewerbers

O  Abschluß des Gesprächs und Verabschiedung

Oft ist der erste Eindruck bereits entscheidend für Sympathie oder Anti-

pathie. Gesichtsausdruck, Blickkontakt, Körperhaltung oder Sprech-

weise lassen einiges über die Persönlichkeit und Verfassung des

Gesprächspartners erkennen.

Bleiben Sie aber bei der Gesprächsführung möglichst unabhängig vom

ersten Eindruck. Verwenden Sie eher kurze Fragen, die nicht nur mit

"Ja" oder "Nein" zu beantworten sind. Erwecken Sie andererseits aber

nicht den Eindruck eines "Verhörs".

